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BürgerInneninformation 

Dauerhaftes Corona-Testangebot 
in Walding

Seit Kurzem gibt es ein flächendeckendes, dau-
erhaftes  und kostenloses Testangebot in ganz 

Oberösterreich. In unserem Bezirk sind die 
Standorte für dieses Angebot Walding (Stockhalle 
Walding, Sportpark 1, 4111 Walding) und Alten-
berg. 

Als Gemeinde haben wir uns bemüht, diese einfache 
Möglichkeit der Corona-Testungen für alle Bürge-
rinnen und Bürger der Region anzubieten.  

ÖFFNUNGSZEITEN
STANDORT SPORTPARK WALDING

 » Täglich 8 - 17 Uhr (auch am Wochenende)

ANMELDUNG

 » Die Anmeldung ist unter www.oesterreich-
testet.at möglich. Das Anmelde-Datenblatt ist 
vorab zu Hause auszudrucken und zum Test mit-
zunehmen.

 » Personen ohne Internetzugang können ohne vor-
herige Anmeldung kommen, Wartezeiten sind 
dadurch jedoch möglich. Das Anmelde-Daten-
blatt ist vor Ort auszufüllen.

 » Bitte bringen Sie zur Testung einen Ausweis und 
Ihre e-card mit.

 » Nach dem Test wird man über das Ergebnis per 
SMS verständigt.

Gerade in Zeiten der beginnenden Lockerungen 
sind wiederholte Testungen am effektivsten, um 
Infektionen frühzeitig zu erkennen. Bitte machen 
Sie von diesem Angebot Gebrauch.

Bürgermeister
Hans Plakolm

NICHT GETESTET WERDEN:

 » Personen, die Symptome haben, die auf 
eine Covid-19-Erkrankung hinweisen (in 
diesem Fall bitte den Hausarzt oder die 
Gesundheits-Hotline 1450 kontaktieren),

 » Personen, die sich aus einem anderen 
Grund im häuslichen Krankenstand befin-
den,

 » Personen, die in den letzten drei Monaten 
wegen einer SARS-CoV-2-Positivtestung 
in behördlicher Absonderung waren,

 » Personen, die zurzeit in Quarantäne, Isola-
tion oder in häuslicher Absonderung sind,

 » Personen, die schon für einen anderwei-
tigen behördlichen Termin für einen Test 
vorgemerkt sind,

 » Personen, die berufsbedingt regelmäßig 
getestet werden,

 » Kinder vor der Schulpflicht,

 » Personen, die in Alten- und Pflegheimen 
wohnen,

 » Personen, die sich stationär in einer Kran-
kenhausbehandlung befinden,

 » Personen mit einer Blutkrankheit mit Ge-
rinnungsstörung oder bei Einnahme von 
blutverdünnenden Medikamenten (ausge-
nommen Thrombozytenaggregationshem-
mern wie Thrombo-ASS); nach ausdrück-
licher Zustimmung des Probanden (ev. 
vorherige Abklärung mit dem Haus- bzw. 
behandelnden Arzt) kann eine Testung 
durchgeführt werden.
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